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Die Abgeordneten zum Nationalrat Petrovic, Wabl, Freundinnen 
und Freunde haben am 25. Mai 1994 unter der Nr. 6689/J an mich 
eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend passiver 
Veredelungsverkehr - unterlassene Schritte der Bundesregierung 
gerichtet, die folgenden Wortlaut hat~ 

"1. Die Bundesregierung hat einen österreichischen EU-Beitritt 
zur Vermeidung von Nachteilen für österreichische Exporteu­
re aufgrund der Regelungen des sogenannten passiven Verede­
lungsverkehrs als unumgänglich dargestellt. Wie erklären 
Sie sich in diesem Zusammenhang die klaren Aussagen des 
WIFO, wonach die Diskriminierung auch ohne EU-Mitglied­
schaft allein aufgrund der EWR-Regelungen unhaltbar ist? 

2. Was haben Sie seit dem 22. Feber 1994 getan, um aufgrund 
der Aussagen des WIFO Diskriminierungen für österreich ische 
Exporteure umgehend abzustellen? 

3. Haben Sie die für die Einhaltung der EWR-Regelungen 
zuständige EFTA-überwachungsbehörde (ESA) angerufen? Wenn 
ja, wann? Wenn nein, wie rechtfertigen Sie dies im Lichte 
der Benachteiligungen für österreichische Exporteure? 

4. Warum haben Sie die rechtliche Möglichkeit einer Beseiti­
gung der Diskriminierungen für die österreichische Export­
wirtschaft auch ohne EU-Vollbeitritt in der Öffentlichkeit 
niemals erwähnt bzw. im sinne einer freien und nicht von 
Angst vor Diskriminierungen geprägten Volksabstimmung recht­
liche Schritte der Bundesregierung ergriffen und dies öf­
fentlich kundgemacht? 
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5. Halten Sie es für staatspolitisch verantwortbar, Exporteu­
ren aus Angst vor möglichen Diskriminierungen ein Ja bei 
der Volksabstimmung nahezulegen, anstatt jedenfalls ehest­
möglich alle Schritte gegen Diskriminierungen der österrei­
chischen Exportwirtschaft mit Entschlossenheit zu setzen 
und damit eine freie, nicht von Ängsten geprägte Abstimmung 
zu ermöglichen? 

.6 --

60 Falls die Bundesregierung noch keine derartigen Schritte ge­
setzt hat: Sind Sie bereit, der Exportwirtschaft die durch 
die Diskriminierung im Rahmen des passiven Veredelungsver­
kehrs aufgetretenen Schäden seit dem 1. Jänner 1994 (In­
krafttreten des EWR) abzugelten? Wenn nein, wie rechtfer­
tigen Sie dies?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt~ 

Zu Frage 1: 

In der zitierten Passage stellt das WIFO fest, daß die Benach­
teiligung österreichischer Unternehmen beim passiven Verede­
lungsverkehr gegen das oOPrinzip der Nichtdiskrimi~ierung inner­
halb des EWR" verstößt. Wie das WIFO in diesem Absatz weiter 
ausführt, ist diese Diskriminierung eine Folge der mangelnden 
gegenseitigen Abstimmung des EWR und der Freihandelsverträge 
der Europäischen Union mit den osteuropäischen staaten. Da der 
Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum keine Zollunion 
geschaffen hat, gelten nicht notwendigerweise im gesamten Ver­
tragsgebiet harmonisierte Ursprungsregeln und die Europäische 
Union kann daher nicht gezwungen werden, die Ursprungsregeln 
ihrer Verträge mit den EWR-Partnern und den osteuropäischen Län­
dern aufeinander abzustimmen. Österreich hat keine rechtliche 
Möglichkeit, die Gestaltung der Freihandelsabkommen der Europä­
ischen Union mit den osteuropäischen staaten zu beeinflußen o 

solange es nicht Mitglied ist. Aus diesen Gründen stellt das 
WIFO sechs Zeilen nach der zitierten Passage auf Seite 19, 3. 

Zeile, fest, daß "diese Diskriminierung •••• erst bei einem 
EU-Beitritt fällt". 

Zu Frage 2: 

Die einzig wirkungsvolle strategie zum Abbau der DiSkriminie­
rung der österreichischen Exporteure ist der mögliChst rasche 
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Beitritt österreichs zur EU. Diese strategie verfolgt die 
Bundesregierung bekanntlich seit 1989. 

Zy FraruL 3 : 
Die Bundesregierung hat die EFTA-tlberwachungsbehörde nicht mit 
den Problemen des passiven Veredelungsverkehrs befaßt. Da die 
Diskriminierung der österreichischen Unternehmer aus den oben 
zitierten Gründen im Europäischen wirtschaftsraum zUlässig ist, 
wäre dies auch nicht zielführend gewesen. 

Zu Frage 4: 
Es gibt im Rahmen des EWR keine rechtlichen Möglichkeiten, die 
Diskriminierung der österreichschen wirtschaft beim passiven 
Veredelungsverkehr im EWR zu bekämpfen. Die Information der 
österreichischen Bevölkerung durch die Bundesregierung in die­
sem Punkt war daher zutreffend. 

Zu Frage 5: 
Die Empfehlung der Bundesregierung bei der Volksabstimmung war 
für die österreichische Exportwirtschaft die einzige Möglich­
keit, die Diskriminierung rasch zu einem Ende zu bringen. 

Zu Frage 6: 
Die Bundesregierung kann nicht von vornherein dafür zuständig 
sein, die durch die Handelspolitik eines Handelspartners 
entstandenen Nachteile österreichischer Privatunternehmen 
finanziell auszugleichen. 
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